STIFTUNG NORD-SÜD-BRÜCKEN





Verwendungsnachweis für die Personalkostenförderung





geförderter Verein:	





Projekt-Nr.:	 bewilligt am:	





Laufzeit:	





Ansprechpartner:	





Tel:	 email:	





Höhe der Förderung:	





Wir bitten bei der Abrechnung folgende Unterlagen vorzulegen:





Sachbericht


der über alle wesentlichen Aktivitäten, Erfolge und Misserfolge bei der Realisierung des Projektes berichtet. Die geplanten Ziele sind dem erreichten Stand gegenüberzustellen (entsprechend den Angaben im Antrag).


Soll-Ist-Vergleich der geplanten Maßnahmen und Aktivitäten (s.a. Beispiele vom PFF 4)


Einschätzung der Wirkung der Förderung auf die Projektarbeit (Anzahl, Volumen, qualitative Aspekte, Verbesserung der spezifischen Kompetenz, Zielgruppenerreichung, Austausch mit anderen Vereinen, Evaluierung/Fortbildung)


Einschätzung der Wirkung der Förderung auf den Verein (institutionelle Stärkung des Vereines, Gesamtbudget, Spenden, haupt- und ehrenamtliche MitarbeiterInnen).





Finanzbericht


Übersicht über die Ausgaben für die Personalstelle in folgender Form:


Monat�
Bruttogehalt�
AG-Anteile an der SV�
U1/U2��
Berufsgenossenschaft��
Lohnbüro�
Summe�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
gesamt:�
�
�
�
�
�
�
�



Übersicht über die Finanzierung der Personalstelle in folgender Form:





�
Einnahmen�
�
Ausgaben�
�
�
�
Soll�
Ist�
Soll�
Ist�
�
Eigenmittel*�
�
�
�
�
�
Finanzierung Dritter�
�
�
�
�
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�
Stiftung Nord-Süd-Brücken�
�
�
�
�
�
gesamt�
�
�
�
�
�
*	Bei Eigenmitteleinsatz ist eine Aufstellung der gesamten Einnahmen und Ausgaben des Vorjahres erforderlich und eine Vermögensaufstellung des Vereins, aus der zu ersehen ist, dass der Verein den finanziellen Anteil aufbringen kann.





weitere Unterlagen





Kopien der monatlichen Gehaltsabrechnung





Nachweis der monatlichen Überweisungen an das Finanzamt, die Krankenkasse und die/den GehaltsempfängerIn durch eine Kopie des Konto-Auszuges oder eine schriftliche Bestätigung des Vereinsvorstandes, dass die genannten Zahlungen entsprechend der Aufstellung im Kostenplan ordnungsgemäß erfolgt sind.














 Rückzahlung der nicht verbrauchten Fördermittel�
€�
�
�
an die Stiftung Nord-Süd-Brücken


(Bank für Sozialwirtschaft Kto. 31 515 00, BLZ 100 205 00 )














Die Richtigkeit der Eintragungen und der Abrechnung werden bestätigt:











	, den 	


	








Stempel:











	


rechtsverbindliche Unterschrift des Zuwendungsempfängers 

















Stiftung Nord-Süd-Brücken, Greifswalder Str. 33a, 10405 Berlin, Tel. : 030/42 85 13 85, Fax: 030/42 85 13 86,


info@nord-sued-bruecken.de, www.nord-sued-bruecken.de


� Sofern nicht im AG-Anteil bereits enthalten


� Betrag kann auf Grundlage der Vorjahreskosten pauschal geschätzt werden und als Gesamtsumme angegeben werden








